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Erster Bürgermeister Stefan Bauer eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
1 Genehmigung der Niederschrift der letzten Gemeinderatssitzung ÖT  

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift zum öffentlichen Teil aus der Sitzung vom 
18.09.2023.  
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
2 20. Änderung des Flächennutzungsplanes; Konzentrationsfläche für 

Windkraftanlagen; Ergebnisse der förmlichen Auslegung nach §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB mit Abwägung und 
Feststellungsbeschluss 

 

 
Herr Munz vom Ing.büro Lars Consult stellt die Ergebnisse der förmlichen Auslegung nach § 4 
Abs. 2 BauGB vor. 
 
Beschluss zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, höhere Naturschutzbehörde 
vom 01.09.2023: 
Die Hinweise der Regierung von Oberbayern sowie die Anregung zur Überarbeitung des 
Umweltberichts hinsichtlich der Abhandlung des Artenschutzes in Bezug zur geänderten 
rechtlichen Situation werden zur Kenntnis genommen. Die allgemeinen naturschutzfachlichen 
Anforderungen bei der Ausweisung von Flächen für die Windenergie sollen in nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Mittels eines Gondelmonitoring nach Errichtung 
der Windenergieanlagen und einem danach ausgerichteten Abschaltalgorithmus soll zudem eine 
mögliche Gefährdung der Fledermauspopulationen vermieden werden. Dementsprechende 
Hinweise im Umweltbericht bezüglich der Auswirkungen auf kollisionsgefährdete Fledermausarten 
werden vorgenommen. Bei der Standortwahl der einzelnen Windenergieanlagen soll im 
Genehmigungsverfahren auf eventuell vorkommende Brutplätze sowie Nahrungsgründe 
planungsrelevanter (Brut-) Vogelarten Rücksicht genommen werden. Auch dieser Hinweis soll im 
Umweltbericht Beachtung finden.  
 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise und Informationen zur vorliegenden Planung zur Kenntnis 
und beschließt die Aufnahme ebendieser in den Umweltbericht. Änderungen der Planung sind 
dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, untere Naturschutzbehörde 
vom 07.09.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis und beschließt eine 
Übernahme der Hinweise bezüglich des Artenschutzes in den Umweltbericht. Änderungen der 
Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung Nord vom 
08.09.2023: 
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Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Umweltschutz vom 02.08.2023: 
Der Hinweis des Landratsamtes bezüglich der immissionsrechtlichen Klärung wird zur Kenntnis 
genommen. Änderungen an der bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 
07.09.2023: 
Die Hinweise des Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege werden zur Kenntnis genommen. 
Auch der Gemeinde liegen die beiden genannten Denkmäler am Herzen und halten diese für die 
Identifikation mit dem Raum für überaus wichtig. Für die genannten Punkte des Frauenberg, des 
Galgenberg, des Ziegelhofer Berg, des Gaberberg, des Doktorberg und des Haselberg wurden 
deshalb Visualisierungen erstellt. Nachdem uns vom Landesamt keine gewünschten Koordinaten 
übermittelt wurden, wurden die Visualisierungen auf Basis eigens festgelegter Punkte erstellt. 
Diese Sichtfeldanalysen ergaben wiederum keine erheblichen Beeinträchtigungen der beiden 
Baudenkmäler durch eventuell mögliche Windenergieanlagen. Dies ist auch nachvollziehbar, da 
beide Denkmäler eher im Talraum der Altmühl liegen und sich die geplanten 
Konzentrationsflächen auf der Hochfläche in mehreren Kilometern Entfernung befinden. Zudem 
verhindern größere Gehölz- und Waldflächen über große Teile die Sicht auf die Denkmäler bzw. 
auf mögliche Windanlagen. Des Weiteren befinden sich östlich der geplanten Konzentrationszone 
bereits Windenergieanlagen in den beiden Gemeinden Schernfeld und Raitenbuch, zu denen eine 
wesentliche Blickbeziehung in Verbindung mit den Baudenkmälern ebenfalls nicht vorhanden ist. 
Deshalb geht die Gemeinde davon aus, dass durch eine eventuelle Errichtung von Windanlagen 
keine erheblichen visuellen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  
 
Änderungen an der bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr vom 11.09.2023: 
Die prinzipielle Zustimmung des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr bei Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe bis zu 794 m 
über NN wird zur Kenntnis genommen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 
Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mindestens 225 m, abhängig vom Geländeprofil, 
in der Konzentrationsfläche möglich sind.  
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise und die Zustimmung zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. 
Änderungen in der bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
Beschluss zur Stellungnahme der Deutschen Telekom vom 01.08.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Hinweise zur vorliegenden Planung zur Kenntnis. Änderungen an der 
bestehenden Planung sind dadurch nicht veranlasst.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
Beschluss zur Feststellung: 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beschlüsse stellt der Gemeinderat die 20. Änderung des 
Flächennutzungsplanes (Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen) mit den 
Planunterlagen i.d.F. vom 23.10.2023 fest und beauftragt die Verwaltung, die Genehmigung beim 
Landratsamt Eichstätt zu beantragen.   
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
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3 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld, 
OT Schönfeld; Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

 

 
Herr Neubauer und Frau Schuhmann von der Firma Südwerk stellen die Planungen zum Solarpark 
vor.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat bestätigt gemäß Antrag der Firma Südwerk vom 06.09.2023 die Einleitung der 
für die Ausweisung eines Sondergebietes für Photovoltaikanlagen notwendigen 
Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung).  
 
Die vorliegenden Planunterlagen für die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes i.d.F. vom 
02.10.2023 bzw. 04.10.2023 (Begründung) werden vom Gemeinderat gebilligt. Weiter wird 
beschlossen, die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB durchzuführen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
4 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Schönfeld Nr. 

5, Schönfelder Solarpark; Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 

 
Herr Neubauer und Frau Schuhmann von der Firma Südwerk stellen die Planungen zum Solarpark 
vor. Die Darstellung des Eingrünungsbereichs/Hecke und die Aufteilung werden nochmals 
überprüft und nach der erfolgten frühzeitigen Auslegung in die Planungen mit eingebaut.  
 
 
Beschluss: 
 
Die vorliegenden Planunterlagen zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Schönfeld Nr. 5, Schönfelder Solarpark i.d.F. vom 02.10.2023 bzw. 04.10.2023 (Begründung) 
werden vom Gemeinderat gebilligt. Weiter wird beschlossen, die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligungen nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.  
 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
5 18. Änderung des Flächennutzungsplanes; Ergebnisse der 

Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB; Abwägung und 
Billigung 

 

 
Frau Hartl vom Planungsbüro Neidl + Neidl und Frau Lieback von der Firma Anumar stellen die 
Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung vor.  
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung vom 04.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Die oben genannten Ergänzungen werden 
in die Entwurfsfassung des Flächennutzungsplanes eingearbeitet. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, höhere 
Landesplanungsbehörde, vom 12.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Durch die Stellungnahme erfolgt keine 
Änderung zum Entwurfsstand der Änderung des Flächennutzungsplans. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 
07.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Die Durchführung eines 
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Raumordnungsverfahrens obliegt der Höheren Landesplanungsbehörde. Da diese zur 
Flächennutzungsplanänderung keine Bedenken geäußert hat, wird dieses durch die Gemeinde 
nicht durchgeführt. Der Rückbau der PV-Anlagen, die extensive Grünlandnutzung und die 
Wolfsabwehr werden im Bebauungsplanverfahren geregelt und bleiben im 
Flächennutzungsplanänderungsverfahren unberücksichtigt. Damit führt diese Stellungnahme zu 
keiner Änderung der Planungen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Billigung und Auslegung: 
Der Gemeinderat billigt unter Berücksichtigung der vorgenannten Beschlüsse die vorliegende 
Planung i.d.F. vom 23.10.2023 und beauftragt die Verwaltung, die förmlichen Beteiligungen nach 
§§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
6 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schernfeld, 

Ergebnisse der Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 mit 
Abwägung 

 

 
Frau Hartl vom Planungsbüro Neidl + Neidl und Frau Lieback von der Firma Anumar stellen die 
Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung vor.  
 
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung vom 04.07.2023 
und vom Umweltschutz vom 05.06.2023: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Die planerischen Abweichungen und die 
Angaben in Nr. 4 und 6 der Begründung werden im Flächennutzungsplan entsprechend angepasst 
bzw. korrigiert. Die wegemäßige Erschließung sowie die konkrete Darstellung der Gebäude 
werden im Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan behandelt. Weiter wurde ein 
Blendgutachten erstellt. Dieses kommt zu folgendem Ergebnis: “Es wurden jene Blendungen 
untersucht, welche auf der Staatsstraße St 2047 in Fahrtrichtung Südwest und Nordost auftreten. 
Die ermittelten Reflexionsstrahlen treffen in Fahrtrichtung Südwest von hinten, mit einem von der 
Fahrtblickrichtung abweichenden Einfallswinkel von mehr als 90° auf das Sichtfeld des 
Fahrzeugführers. Eine Blendwirkung im relevanten Sichtfeld des Fahrzeugführers kann damit für 
die Fahrtrichtung Südwest ausgeschlossen werden. In Fahrtrichtung Nordost treffen die 
Reflexionen mit einem Winkel > 30° auf. Somit ist für den Fahrverkehr von keiner störenden 
Reflexionswirkung auszugehen.“ 
Der angegebene Abstand zum Straßenrand ist auf Ebene des Flächennutzungsplans noch nicht 
relevant. Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des 
Bauleitplanes eingearbeitet 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme der Regierung von Oberbayern, höhere Landesplanung vom 
12.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Ein Änderungsbedarf an der 
Bauleitplanung besteht nicht. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 
10.07.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens obliegt der Höheren Landesplanungsbehörde. Da diese zur 
Flächennutzungsplanänderung keine Bedenken geäußert hat, wird dieses durch die Gemeinde 
nicht durchgeführt. Der Rückbau der PV-Anlagen, die extensive Grünlandnutzung und die 
Wolfsabwehr werden im Bebauungsplanverfahren geregelt und bleiben im 
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Flächennutzungsplanänderungsverfahren unberücksichtigt. Damit führt diese Stellungnahme zu 
keiner Änderung der Planungen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Bay. Landesamtes für Denkmalpflege vom 15.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme mit den Hinweisen zu Bau-, kunst- sowie 
bodendenkmalpflegerischer Belange zur Kenntnis. Die erforderliche denkmalschutzrechtliche 
Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG wird in den Hinweisen zum Bebauungsplan und in den 
Umweltberichten aufgenommen. Ein Denkmalrechtlicher Antrag wurde bereits gestellt. Die zu 
erbringenden Nachweise werden nachgereicht. 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Billigung und Auslegung: 
Der Gemeinderat billigt den vorgelegten Entwurf vom 23.10.2023 mit den bereits eingearbeiteten, 
vorgenannten Beschlüssen und beauftragt die Verwaltung, die förmliche Auslegung nach §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
7 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Workerszell 

Nr. 8, Solarpark Sperberslohe; Ergebnisse der Beteiligung nach §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB mit Abwägung 

 

 
Frau Hartl vom Planungsbüro Neidl + Neidl und Frau Lieback von der Firma Anumar stellen die 
Ergebnisse der frühzeitigen Auslegung vor.  
 
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Bauverwaltung vom 04.07.2023: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Der Geltungsbereich wird mit dem 
Flächennutzungsplan entsprechend angepasst. Die Erschließung wird entsprechend angepasst, 
sie wird weiter nach Norden verschoben. Die genaue Lage der Gebäude wird im Bebauungsplan 
aufgenommen. Die Angaben zur Werbeanlage werden konkretisiert. Hinsichtlich der Einspeisung 
wird für die PV-Anlage ein Umspannwerk geplant.  
 
Die Aussagen zur Einsehbarkeit bzw. Blendwirkung  werden in den Begründungen zum 
Bebauungsplan sowie zum Flächennutzungsplan korrigiert. Ein Blendgutachten wurde erstellt, das 
zu folgendem Ergebnis kommt.: “Es wurden jene Blendungen untersucht, welche auf der 
Staatsstraße St 2047 in Fahrtrichtung Südwest und Nordost auftreten. Die ermittelten 
Reflexionsstrahlen treffen in Fahrtrichtung Südwest von hinten, mit einem von der 
Fahrtblickrichtung abweichenden Einfallswinkel von mehr als 90° auf das Sichtfeld des 
Fahrzeugführers. Eine Blendwirkung im relevanten Sichtfeld des Fahrzeugführers kann damit für 
die Fahrtrichtung Südwest ausgeschlossen werden. In Fahrtrichtung Nordost treffen die 
Reflexionen mit einem Winkel > 30° auf. Somit ist für den Fahrverkehr von keiner störenden 
Reflexionswirkung auszugehen.“ 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Umweltschutz vom 05.06.2023: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Ein Blendgutachten wurde erstellt, das 
zu folgendem Ergebnis kommt.: “Es wurden jene Blendungen untersucht, welche auf der 
Staatsstraße St 2047 in Fahrtrichtung Südwest und Nordost auftreten. Die ermittelten 
Reflexionsstrahlen treffen in Fahrtrichtung Südwest von hinten, mit einem von der 
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Fahrtblickrichtung abweichenden Einfallswinkel von mehr als 90° auf das Sichtfeld des 
Fahrzeugführers. Eine Blendwirkung im relevanten Sichtfeld des Fahrzeugführers kann damit für 
die Fahrtrichtung Südwest ausgeschlossen werden. In Fahrtrichtung Nordost treffen die 
Reflexionen mit einem Winkel > 30° auf. Somit ist für den Fahrverkehr von keiner störenden 
Reflexionswirkung auszugehen.“ 
Der einzuhaltende Abstand von 20m zu Staatsstraße wird zur Kenntnis genommen. Nach 
Angaben des St. Bauamtes darf der Abstand auf 15m verringert werden, dieser wird in die 
Planzeichnung eingearbeitet. 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Wasserrecht vom 27.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Die Punkte werden im Zuge der 
Ausführungsplanung zu berücksichtigt. Es erfolgt keine Änderung zum Entwurfsstand des 
Bebauungsplanes. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Technischer Hochbau vom 
15.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Ein denkmalrechtlicher Antrag wurde 
bereits gestellt. Die zu erbringenden Nachweise werden nachgereicht. Die Gebäude werden in 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan ergänzt. 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Landratsamtes Eichstätt, Naturschutz vom 21.06.2023: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Das benannte Rundschreiben von 
10.12.2021 (Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen - 
Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr) hat lediglich 
Hinweischarakter ohne rechtsverbindliche Wirkung, was auch auf S. 23 des Schreibens wie folgt 
klargestellt wird:  
„Die folgenden Hinweise zur Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung erfolgen mit Blick auf die Fortschreibung des Leitfadens „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“. Dieser versteht sich als Orientierungshilfe für eine fachlich und rechtlich 
abgesicherte, aber auch zügige Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Er wird 
den Gemeinden zur eigenverantwortlichen Anwendung empfohlen. Es steht ihnen aber auch frei, 
andere sachgerechte und nachvollziehbare Methoden anzuwenden. Ein gesetzlich 
vorgeschriebenes Bewertungsverfahren fehlt, denn die Regelungen der Bayerischen 
Kompensationsverordnung (BayKompV) vom 7. August 2013 (GVBl. S. 517) gelten mangels 
Regelungskompetenz Bayerns für die baurechtliche Eingriffsregelung nicht. […]. Da die bauliche 
Nutzung durch PV-Freiflächenanlagen von einer Bebauung mit Gebäuden (einschl. deren 
Erschließung) deutlich abweicht, werden für die Bewältigung der Eingriffsregelung bei PV-
Freiflächenanlagen spezifische Hinweise gegeben. Diese gelten ausschließlich für 
Bauleitplanverfahren zu PV-Freiflächenanlagen.“  
 
Es steht der Gemeinde Schernfeld also frei, die Vorgehensweise des Rundschreibens nur in Teilen 
zu übernehmen oder von diesem abzuweichen, wo dies begründet scheint. Daher wird an dieser 
Berechnung festgehalten. 
 
Die Verpflichtung zur Abfuhr des Mähguts bei den Kompensations- und Pflegemaßnahmen wird in 
den Festsetzungen zum Bebauungsplan ergänzt. Der frühestmögliche Schnittzeitpunkt am 01. Juli 
ist bereits in den Festsetzungen enthalten. 
 
Eine saP wurde bereits erstellt, entsprechende Maßnahmen werden in der Begründung sowie im 
Planteil zum Bebauungsplan aufgenommen. 
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Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Regierung von Oberbayern, höhere Landesplanung vom 
12.06.2023: 
Die Stellungnahme der Regierung von Oberbayern wird zur Kenntnis genommen. Dadurch 
ergeben sich aber keine Änderungen der Planung. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 
10.07.2023: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Beurteilung, ob ein Raumordnungsverfahren 
erforderlich ist, obliegt der Höheren Landesplanungsbehörde. Da diese die kein Raumord-
nungsverfahren gefordert haben, wird dies nicht durchgeführt. 
 
Die Rückbauverpflichtung sowie die Herstellung des Urzustandes sind unter dem Punkt 1.3 
Zeitliche Befristung/Rückbau festgesetzt. 
 
Eine entsprechende Festsetzung zur extensiven Grünlandnutzung ist bereits im Bebauungsplan 
enthalten. Nach Rücksprache mit der unB ist eine Kalkung nicht zwingend notwendig, da die 
Flächen nicht gemulcht werden und eine Abfuhr des Mahgutes erfolgt. Des Weiteren setzt der der 
Bebauungsplan fest, dass die Flächen nach Rückbau wieder in den Ausgangszustand 
zurückzuversetzen sind. 
 
Der Hinweis zu den Entschädigungsansprüchen wird zur Kenntnis genommen und wie folgt 
aufgenommen: „Durch die Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen können Staubemissionen 
verursacht werden. Draus können keine Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden.“ 
 
Hinsichtlich des Wolfsschutzes werden die Festsetzungen werden wie folgt ergänzt: „Im Falle eine 
Beweidung ist der Zaun wolfssicher zu gestalten.“ 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Bay. Landesamtes für Denkmalpflege vom 15.06.2023: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Hinsichtlich der Bodeneingriffe wird der 
genannte Hinweis wird wie beschrieben in den Hinweisen zum Bebauungsplan und in den 
Umweltberichten aufgenommen.  
Ein weiterer Hinweis wird wie folgt aufgenommen: „Es ist nicht auszuschließen, dass sich im 
Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher unbekannte Bodendenkmäler 
befinden. Bei Erdarbeiten zu Tage kommende Metall-, Keramik- oder Knochenfunde sind 
umgehend dem Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. 
(Art. 8 DSchG).“ 
Ein Denkmalrechtlicher Antrag wurde bereits gestellt. Die zu erbringenden Nachweise werden 
nachgereicht. 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes vom 13.06.2023: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Vorschlag die Anbauverbotszone auf 15 zu 
verringen wird begrüßt und in den Planzeichnungen aufgenommen. 
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Hinsichtlich der Werbe- und Hinweisschilder werden die Hinweise im Zuge der 
Ausführungsplanung beachtet. Die Anbauverbotszone wird nicht beeinträchtigt. Die Pflanzungen 
halten den genannten Abstand von 10m zur Straße ein. 
 
Ein Blendgutachten wurde bereits erstellt, dass zu dem Ergebnis kommt, dass keine störende 
Blendwirkung zu erwarten ist. Aufgrund dessen sind keine Maßnahmen erforderlich. 
 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 07.07.2023: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan wird eine Festsetzung wie 
folgt ergänzt: „Das Einbringen von verzinkten Rammprofilen oder Erdschraubankern ist nur 
zulässig, wenn sichergestellt wird, dass die Eindringtiefe oberhalb des höchsten 
Grundwasserstandes liegt. Bei Gründungen im Grundwasserbereich sind geeignete Materialien 
(z.B. unverzinkter Stahl, Edelstahl, Aluminium oder geeignete Beschichtungen) zu wählen, um eine 
Auswaschung von Schwermetallen ins Grundwasser zu vermeiden. 
Ein weiterer Hinweis wird wie folgt aufgenommen: „Sollten bei den Bauarbeiten Anhaltspunkte für 
schädliche Bodenveränderungen oder eine Altlast bekannt werden, sind unverzüglich das 
Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt zu informieren.“ 
 
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Stellungnahme des N-Ergie Netz GmbH vom 07.06.2023: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Kabeltrasse wird in den Erläuterungsbericht 
zum Bebauungsplan mit aufgenommen. Ansonsten sind keine Änderungen der Planung 
erforderlich.  
Die oben genannten Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bauleitplanes 
eingearbeitet 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
Beschluss zur Billigung und Auslegung: 
Der Gemeinderat billigt unter Berücksichtigung der vorgenannten Beschlüsse, welche bereits in die 
nun vorliegende Entwurfsplanung i.d.F. vom 23.10.2023 eingearbeitet wurden diese noch nicht. 
Zuvor ist die Thematik des Umspannwerkes zu klären. Die Fortführung des Verfahrens erfolgt erst 
danach.  
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 14  Nein 1   
 
8 Bauantrag zum Anbau einer Terrasse an das bestehende 

Einfamilienwohnhaus auf dem Grundstück Fl.Nr. 277/32 der 
Gemarkung Schernfeld 

 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen zum Anbau einer 
Terrassenüberdachung auf dem Grundstück Fl.Nr. 277/32 der Gemarkung Schernfeld zu erteilen. 
Zu den beantragten Befreiungen vom Bebauungsplan Schernfeld Nr. 4, Am Sägewerk (Dachform: 
zulässig: Satteldach, geplant: Pultdach sowie Dacheindeckung: zulässig: rote Dachziegel, geplant: 
Glas, Dachneigung: zulässig ab 30 Grad, geplant: 5 Grad) werden die erforderlichen Befreiungen 
nach § 31 Abs. 2 BauGB erteilt.  



Sitzung des Gemeinderates am 23.10.2023 Seite 12 von 13 
 

 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
9 Bauantrag zur Errichtung eines Carports auf dem Grundstück Fl.Nr. 

43 der Gemarkung Schernfeld 
 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, zur geplanten Errichtung eines Carports auf dem Grundstück Fl.Nr. 
43 der Gemarkung Schernfeld das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zu erteilen.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
10 Bauantrag zur Errichtung eines Balkons in Stahlbauweise im 1. 

Obergeschoss an ein bestehendes Wohngebäude auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 44/3 der Gemarkung Schönfeld 

 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zur Errichtung 
eines Balkons in Stahlbauweise im 1. Obergeschoss an ein bestehendes Wohngebäude auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 44/3 der Gemarkung Schönfeld.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
11 8. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Pappenheim  

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, gegen die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Pappenheim keine Einwände zu erheben.  
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
12 Widmung öffentlicher Straßen; Ortsstraße "Mörnsheimer Weg"  

 
Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt, die in der Gemeinde Schernfeld, Landkreis Eichstätt neu 
gebaute Straße „Mörnsheimer Weg“, Flurnummern 576/14, 574/2 und 578, alle 
Gemarkung Schönfeld mit Wirkung vom 01.12.2023 zur Ortsstraße zu widmen. 
Die Straße beginnt 
bei der Ostgrenze des Grundstücks Flurnummer 576/7 (km 0,000) 
und endet 
bei der Ostgrenze des Grundstücks Flurnummer 576/13 (km 0,219). 
 
Widmungsbeschränkung: keine 
 
Träger der Straßenbaulast ist auf die gesamte Länge die Gemeinde Schernfeld. 
 
Die Straße erhält die Nr. 75. 
 
 
Einstimmig beschlossen Ja 15  Nein 0   
 
13 Verschiedenes  
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13.1 Parkplatz Friedhof Rupertsbuch  

 
Am Parkplatz nimmt das Beikraut Überhand, insgesamt sieht der Parkplatz ungepflegt aus. 
 
  
 
 
 
Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Stefan Bauer um 20:48 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Gemeinderates. 
 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
 
 
 

Stefan Bauer   Angelika Groner 
Erster Bürgermeister   Schriftführung 
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